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5.    Abschluss der Berufseinführung 
5.1. Nachweise über die Qualifizierungselemente 
Zur Feststellung der Zulassung zum Kolloquium 
reichen die Pastoralassistenten und Pastoralassisten- 
tinnen die Nachweise über die erbrachten Quali- 
f izier ungselemente gemäß Ziffer 4.2. spätestens 
zwei Monate vor dem Abschlusskolloquium bei der 
Leitung der Berufseinführung ein. 
5.2. Votum über die Eignung für den pastoralen 

Dienst 
Auf der Grundlage der Stellungnahmen gemäß den 
Ziffern 2.1. und 2.2. gibt die Leitung der Berufsein- 
führung ein abschließendes Votum zur Eignung für 
den Pastoralen Dienst ab. Fällt das Votum positiv aus, 
stellt der Personalreferent für den pastoralen Dienst 
und Vorsitzende der Prüfungskommission die Zulas- 
sung zum Kolloquium fest. 
5.3. Abschlusskolloquium 
Den Abschluss der Berufseinführung bildet ein Kol- 
loquium von 30 Minuten Dauer. 
Das Abschlusskolloquium findet vor einer Prüfungs- 
kommission statt. Ihr gehören an: 
- der Personalreferent für den pastoralen Dienst als 

Vorsitzender der Prüfungskommission, 
- der Leiter der Pastoralen Dienststelle, 
- die Leitung der Berufseinführung. 
Der Vorsitzende der Prüfungskommission legt das 
Thema des Kolloquiums fest. Er kann die Prüfungs- 
kommission durch die Berufung von bis zu zwei Fach- 
prüfern für die jeweilige Prüfungsthematik ergänzen. 
Das Kolloquium kann bei Nichtbestehen einmal 
wiederholt werden. Der Vorsitzende der Prüfungs- 
kommission legt einen Wiederholungstermin fest. 
5.4. Zeugnis, unbefristete Übernahme in den 

Dienst und Sendung 
Über den erfolgreichen Abschluss der Berufsein- 
führung einschließlich des Kolloquiums  wird ein 
Zeugnis ohne Benotung ausgestellt. 
Die Berufseinführung ist nicht bestanden, wenn die 
Ziele der Berufseinführung nicht hinreichend erreicht 
wurden. 
Für die Entscheidung des Erzbischofs von Hamburg 
über die unbefristete Anstellung als Pastoralreferent 
oder Pastoralreferentin sind neben der fachlichen 
auch die menschliche und geistliche Eignung für den 
Beruf maßgeblich. 
Pastoralreferenten oder Pastoralreferentinnen, die un- 
befristet übernommen werden, sendet der Erzbischof 
von Hamburg in einer Eucharistiefeier zum pastoralen 
Dienst im Erzbistum Hamburg. 

6.    Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Ordnung für die Berufseinfüh- 
rung der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten 
im Erzbistum Hamburg vom 1.1.2002 (Kirchliches 
Amtsblatt für die Erzdiözese Hamburg, 8. Jg., Nr. 1, 
Art. 25, S. 27 i. V. m. Beilage zum Kirchlichen Amts- 
blatt für die Erzdiözese Hamburg Nr. 1/Art. 25, v. 17. 
Januar 2002) außer Kraft. Hiervon ausgenommen 
sind zum 1. August 2011 noch nicht abgeschlossene 
Berufeinführungen von Pastoralreferentinnen und 
Pastoralreferenten im Erzbistum Hamburg; für diese 
wird die Berufeinführung nach der bisher geltenden 
Ordnung abgeschlossen. 
H a m b u r g, 27. Januar 2012 

L.S. †  Dr. Werner Thissen 
Erzbischof von Hamburg 

 
 
Art.: 20 
 

Beschlüsse der Bundeskommission 
der Arbeitsrechtlichen Kommission 

des Deutschen Caritasverbandes 
vom 27. Oktober 2011 

Für das Erzbistum Hamburg werden hiermit die 
nachfolgenden Beschlüsse der Beschlusskommis- 
sion der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes vom 27. 
Oktober 2011 zu den jeweils vorgesehenen Terminen 
in Kraft gesetzt. 
Die Beschlüsse erlangen für die Dienstverhältnisse 
der Mitarbeitenden im Erzbistum Hamburg jedoch 
nur insoweit Geltung, als die (geänderten) Regelungen 
der „Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrich- 
tungen des Deutschen Caritasverbandes“ (AVR) be- 
reits durch die Inkraftsetzung von nach der Ordnung 
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes (AK-Ordnung) erforderlichen Um- 
setzungsbeschlüssen der Regionalkommission Ost in 
das partikulare Arbeitsvertragsrecht des Erzbistums 
Hamburg integriert sind. Soweit dieses nicht der Fall 
ist, erlangen die nachfolgenden Beschlüsse für die 
Dienstverhältnisse der Mitarbeitenden eine Geltung 
ab dem Zeitpunkt, der in der Inkraftsetzung von Be- 
schlüssen der Regionalkommission Ost dekretiert ist. 
Die hiermit in Kraft gesetzten Beschlüsse der Be- 
schlusskom mission der Bundeskom mission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Cari- 
tasverbandes vom 27. Oktober 2011 lauten wie folgt: 
Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission 
vom 27. Oktober 2011 
Die Beschlusskommission der Bundeskommission 
hat die nachfolgenden Beschlüsse gefasst: 

MAV
Linie

MAV
Linie

MAV
Linie
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A. Anlage 5c zu den AVR (Langzeitkonto) 
1.  In Anlage 5c zu den AVR werden die Präambel 

und die §§ 1 bis 7 gestrichen und durch folgenden 
neuen Text ersetzt: 
„Der Dienstgeber kann mit dem Mitarbeiter die 
Einrichtung eines Langzeitkontos vereinbaren. In 
diesem Fall ist die Mitarbeitervertretung zu beteili- 
gen und – bei Insolvenzfähigkeit des Dienstgebers 
– eine Regelung zur Insolvenzsicherung zu treffen.“ 

2.  Die Änderungen treten zum 1.11.2011 in Kraft. 
B. Anlage 7b zu den AVR (Besonderen Regelungen 

für Praktikanten) 
1.  In die AVR wird eine neue Anlage 7b - Besondere 

Regelungen für Praktikanten - eingefügt, die wie 
folgt lautet: 
„Anlage 7b Besondere Regelungen für Prakti- 
kanten 
Abschnitt A 
§ 1 Geltungsbereich 
(1)1 Abschnitt A der Anlage 7b zu den AVR gilt für 

Praktikanten, die unter den Geltungsbereich des 
Berufsbildungsgesetzes (BBiG) fallen und deren 
Rechtsverhältnisse nicht durch Anlage 7 zu den 
AVR geregelt sind.2 Praktikanten, die unter den 
Geltungsbereich des BBiG fallen, sind nach § 
26 BBiG Personen, die eingestellt werden, um 
berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähigkei- 
ten oder berufliche Erfahrungen zu erwerben, 
soweit keine Berufsausbildungsverhältnis im 
Sinne des BBiG und kein Dienstverhältnis be- 
steht und das Praktikum nicht Bestandteil eines 
den Schulgesetzen der Länder unterliegenden 
Schulverhältnisses ist (Praktikanten als Schüler 
bzw. Studierende von Haupt-, Fach-, Berufs- 
fach-, Fachober-, Fachhoch- und Hochschulen). 

(2)1 Die Regelung dieses Abschnitts gilt für Prakti- 
kanten, die in die Einrichtung eingegliedert sind.2 

Das ist nur dann der Fall, wenn der Praktikant 
während seiner gesamten täglichen Arbeitszeit 
in der Einrichtung praktisch tätig ist.3 Gele- 
gentliche, die praktische Tätigkeit begleitende 
Unterrichtsveranstaltungen sind unschädlich. 

§ 2 Vergütung 
(1)1 Es besteht ein Anspruch auf eine angemessene 

Vergütung.2 Es gilt folgender Rahmen für eine 
angemessene Vergütung: 
a)Dauer des Praktikums von 0 bis 3 Monaten: 

0,00 € 
b)Dauer des Praktikums von 3 bis 6 Monaten: 

100,00 - 250,00 € monatlich 
c)Dauer des Praktikums von 6 bis 12 Monaten: 

250,00 - 400,00 € monatlich 

(2)1 Das Rahmenentgelt gemäß Absatz 1 gilt für 
vollbeschäftigte Praktikanten.2 Für teilzeitbe- 
schäftigte Praktikanten gilt Abschnitt IIa der 
Anlage 1 zu den AVR entsprechend. 3Ist die 
Vergütung nicht für einen ganzen Monat zu zah- 
len, gilt § 18 Abs. 1 Satz 2 BBiG entsprechend. 

§ 3 Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit 
(1) Die durchschnittliche regelmäßige wöchent- 

liche Ausbildungszeit und die tägliche Aus- 
bildungszeit des Praktikanten, der nicht unter 
das Jugendarbeitsschutzgesetz fällt, richten 
sich nach den Bestimmungen, die für die Ar- 
beitszeit der beim Träger des Praktikums in 
dem Beruf beschäftigten Mitarbeiter gelten, 
für den er ein Praktikum ableistet. 

(2) Im Rahmen des Ausbildungszwecks darf der 
Praktikant auch an Sonntagen und Wochenfei- 
ertagen sowie in der Nacht beschäftigt werden. 

(3) Eine über die durchschnittliche regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit hinausgehende Be- 
schäftigung ist nur ausnahmsweise zulässig. 

§ 4 Erholungsurlaub 
Es besteht ein Anspruch auf Gewährung von Ur- 
laub in entsprechender Anwendung der Anlage 14 
zu den AVR. 
§ 5 Sonstige Fälle der Fortzahlung der Vergütung 
Im Übrigen gilt für die Fortzahlung der Vergütung 
§ 19 Abs. 1 Nr. 2 BBiG entsprechend. 
§ 6 Reisekostenerstattung 
(1) Bei Dienstreisen erhalten Praktikanten eine 

Entschädigung in entsprechender Anwendung 
der Anlage 13a zu den AVR. 

(2) Abweichend von der bei Dienstreisen und 
Abordnungen maßgeblichen Reisekostenre- 
gelung (Anlage 13a zu den AVR) können bei 
Reisen zur vorübergehenden Ausbildung an 
einer anderen Einrichtung außerhalb des Be- 
schäftigungsortes (politische Gemeinde) sowie 
zur Teilnahme am Unterricht, an Vorträgen, 
an Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen 
zum Zwecke der Ausbildung die notwendigen 
Fahrtkosten erstattet werden. 

(3) Für Familienheimfahrten vom Ort der Aus- 
bildungsanstalt zum Wohnort der Eltern, des 
Erziehungsberechtigten oder des Ehegatten 
und zurück können monatlich einmal die not- 
wendigen Fahrtkosten erstattet werden. 

§ 7 Sonstige Bestimmungen 
(1) § 10 Allgemeiner Teil zu den AVR findet ent- 

sprechend Anwendung. 
(2) Soweit vorstehend für Praktikanten keine ab- 
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weichende Regelung vorgesehen ist, gelten die 
§§ 10 bis 23 und 25 BBiG mit der Maßgabe, 
dass die gesetzliche Probezeit abgekürzt und 
bei vorzeitiger Lösung des Vertragsverhält- 
nisses nach Ablauf der Probezeit abweichend 
von § 23 Abs. 1 Satz 1 BBiG Schadensersatz 
nicht verlangt werden kann. 

(3) Zwischen dem Rechtsträger der Einrichtung oder 
durch dessen Bevollmächtigten und dem Prakti- 
kanten ist vor Beginn des Praktikums eine Prak- 
tikumsvereinbarung schriftlich abzuschließen. 

Abschnitt B 
§ 1 Geltungsbereich 
(1)1Abschnitt B der Anlage 7b zu den AVR gilt 

für Praktikanten, die nicht unter den Geltungs- 
bereich des BBiG fallen und deren Rechtsver- 
hältnisse nicht durch Anlage 7 zu den AVR 
geregelt sind.2 Praktikanten, die nicht unter den 
Geltungsbereich des BBiG fallen, sind insbe- 
sondere solche, die ein Praktikum ableisten, 
das Bestandteil einer Schul- oder Hochschul- 
ausbildung ist.3 Dazu gehören z.B. Praktika von 
Studierenden der Fachhochschulen während der 
Praxissemester, Praktika von Fachoberschü- 
lern, Praktika, die Schüler von Hauptschulen, 
von Fachschulen oder von Berufsfachschulen 
(Erzieher, Kinderpfleger usw.) abzuleisten ha- 
ben, sowie Zwischen- oder Blockpraktika von 
Studierenden der Fachhochschulen und der 
Hochschulen, die in Studien- oder Prüfungs- 
ordnungen vorgeschrieben sind.4 Dies gilt auch 
für die praktische Ausbildung der Studierenden 
der Medizin in Krankenhäusern. 

(2)1 Die Regelung dieses Abschnitts gilt für Prak- 
tikanten, die in die Einrichtung eingegliedert 
sind.2 Das ist nur dann der Fall, wenn der 
Praktikant während seiner gesamten täglichen 
Arbeitszeit in der Einrichtung praktisch tätig 
ist.3 Gelegentliche, die praktische Tätigkeit 
begleitende Unterrichtsveranstaltungen sind 
unschädlich. 

§ 2 Vergütung 
(1)1Eine Verpflichtung zur Zahlung einer Ver- 

gütung besteht nicht.2 In Anerkennung der 
Arbeitsleistung kann während des Praktikums 
eine Vergütung gezahlt werden. 3Die Höhe der 
Vergütung kann durch Dienstvereinbarung mit 
der Mitarbeitervertretung gemäß § 38 Abs.1 
Ziffer 1 MAVO geregelt werden. 

§ 3 Sonstige Bestimmungen 
Im Übrigen finden die §§ 6 und 7 Abs. 1 und 3 des 
Abschnitts A dieser Anlage Anwendung.“ 

2.  Dieser Beschluss tritt zum 1.11.2011 in Kraft. 

C. § 2 der Anlage 9 zu den AVR (Vermögenswirk- 
same Leistungen)  

1.  In § 2 der Anlage 9 zu den AVR wird der bisherige 
einzige Satz zu Absatz 1. 

2.  In § 2 der Anlage 9 zu den AVR wird ein neuer 
Absatz 2 eingefügt, der wie folgt lautet: 
„(2) Der Mitarbeiter und der zu seiner Ausbildung 
Beschäftigte erhalten auf Antrag anstelle der ver- 
mögenswirksamen Leistung nach Absatz 1 eine 
monatliche Zulage in gleicher Höhe wie nach § 
1 Abs. 3 zur Brutto-Entgeltumwandlung, wenn 
diese gemäß der Regelung zur Entgeltumwand- 
lung der Zentralen Kommission zur Ordnung 
des Arbeitsvertragsrechts im kirchlichen Dienst 
(Zentral-KODA) vom 15. April 2002 in ihrer je- 
weils gültigen Fassung durchgeführt wird.“ 

3.  Die Änderungen treten zum 01.11.2011 in Kraft. 
D. Anlage 21 zu den AVR (Lehrkräfte) 
1.  In der Anmerkung 1 zu § 1 Abs.1 Satz 1 der Anlage 

21 zu den AVR werden vor dem Wort „Personen“ 
die Worte „Dies sind“ eingefügt. 

2.  In § 3 Abs. 1 der Anlage 21 zu den AVR wird Satz 2 
gestrichen und durch folgenden neuen Satz 2 ersetzt: 
„Für das Leistungsentgelt gelten die für vergleich- 
bare Beschäftigte des jeweiligen Bundeslandes 
geltenden Regelungen.“ 

3.  In § 4 der Anlage 21 zu den AVR wird nach dem 
Wort „(Weihnachtszuwendung)“ das Wort „und“ 
durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort 
„(Urlaubsgeld)“ die Worte „und zu § 15 der Anlage 
33 zu den AVR“ eingefügt. 

4.  In § 5 der Anlage 21 zu den AVR werden nach der 
Ziffer „6“ das Wort „und“ gestrichen und durch 
ein Komma ersetzt und nach der Ziffer „6a“ die 
Worte „und 33“ eingefügt. 

5.  In § 7 Abschnitt C Abs. (2) Unterabs. 1 Satz 2 der 
Anlage 21 zu den AVR werden nach dem Wort 
„Monatsvergütung“ die Worte “bzw. Monatsent- 
gelt nach Anlage 33 zu den AVR“ eingefügt. 

6.  In § 7 Abschnitt C Abs. (2) Unterabs. 1 Satz 2 der 
Anlage 21 zu den AVR werden nach den Worten 
„Anlage 1 zu den AVR“ die Worte “bzw. der 
Jahressonderzahlung nach § 15 der Anlage 33 zu 
den AVR“ eingefügt. 

7.  In § 7 Abschnitt C Abs. (2) Unterabs. 1 der Anlage 
21 zu den AVR wird ein neuer Satz 4 eingefügt, 
der wie folgt lautet: 
“Zum Monatsentgelt gehört das Tabellenentgelt 
gemäß §§ 11, 12 der Anlage 33 zu den AVR i.V.m. 
Anhang A der Anlage 33 zu den AVR und weitere 
regelmäßig gewährte Zulagen.“ 
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8.  In § 7 Abschnitt C Abs. (2) der Anlage 21 zu den 

AVR wird ein neuer Unterabsatz 4 eingefügt, der 
wie folgt lautet: 
„Verringert sich nach dem Tag der Überleitung in 
die Anlage 21 zu den AVR die individuelle regel- 
mäßige Arbeitszeit des Mitarbeiters, reduziert sich 
seine Besitzstandszulage im selben Verhältnis, in 
dem die Arbeitszeit verringert wird; erhöht sich 
die Arbeitszeit, bleibt die Besitzstandszulage un- 
verändert. Erhöht sich nach einer Verringerung der 
Arbeitszeit diese wieder, so lebt die Besitzstands- 
zulage im gleichen Verhältnis wie die Arbeitszei- 
terhöhung, höchstens bis zur ursprünglichen Höhe, 
wieder auf.“ 

9.  Die Änderungen treten rückwirkend zum 9.6.2011 
in Kraft. 

E. Anlage 31 zu den AVR (Jahressonderzahlung) 
1.  In § 16 der Anlage 31 zu den AVR wird ein neuer 

Absatz 3a eingefügt, der wie folgt lautet: 
„(3a) Auf Mitarbeiter der Vergütungsgruppe Kr. 6 
ohne Aufstieg findet der in Absatz 2 Satz 1 für die 
Entgeltgruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz 
Anwendung. 

2.  Die Änderung tritt zum 1.11.2011 in Kraft. 
 

F. Anlagen 30 bis 33 zu den AVR (Anlage 1b zu 
den AV R) 

1.  In § 1 Absatz 2 Satz 2 der Anlage 30 zu den AVR 
werden nach dem Wort „Anlagen“ die Ziffer „1b“ 
und ein Komma eingefügt. 

2.  In § 1 Absatz 2 Satz 2 der Anlage 31 zu den AVR 
werden nach dem Wort „Anlagen“ die Ziffer „1b“ 
und ein Komma eingefügt. 

3.  In § 1 Absatz 2 Satz 2 der Anlage 32 zu den AVR 
werden nach dem Wort „Anlagen“ die Ziffer „1b“ 
und ein Komma eingefügt. 

4.  In § 1 Absatz 2 Satz 2 der Anlage 33 zu den AVR 
werden nach dem Wort „Anlagen“ die Ziffer „1b“ 
und ein Komma eingefügt. 

5.  Die Änderungen treten rückwirkend zum 21.10.2010 
in Kraft. 

G. Redaktionelle Anpassungen der AVR 
AT zu den AVR 
1.  § 9a AT zu den AVR (Arbeitszeit) wird wie folgt 

neu gefasst: 
„Die Arbeitszeit aller Mitarbeiter bestimmt sich 
nach den Arbeitszeitregelungen der Anlagen 5 
und 30 bis 33 zu den AVR. Daneben sind die 
Überstundenregelungen in den Anlagen 6 und 30 
bis 33 zu den AVR und die Bestimmungen über 
die Zeitzuschläge und die Überstundenvergütung 

in den Anlagen 6a und 30 bis 33 zu den AVR zu 
beachten.“ 

2.  § 12 AT zu den AVR wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Dienstbezüge bestimmen sich nach dem 
Abschnitt II der Anlage 1 zu den AVR.“ 

3.  In § 15 Abs. 2 AT zu den AVR wird jeweils das 
Wort „Vergütungsgruppe“ durch die Worte „Ver- 
gütungs- bzw. Entgeltgruppe“ ersetzt. 

 
Anlage 1 zu den AVR 
4.  In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt I werden in den 

Absätzen (a), (b) und (d) jeweils das Wort „Vergü- 
tungsgruppe“ durch die Worte „Vergütungs- bzw. 
Entgeltgruppe“ ersetzt. 

5.  In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt I werden in 
den Absätzen (a) und (c) das Wort „oder“ durch 
ein Komma ersetzt und nach der Ziffer „2d“ die 
Ziffern „30, 31, 32 und 33“ eingefügt. 

6.  In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt Ia Abs. (c) 
wird das Wort „Schwerbehindertengesetz“ durch 
die Worte „Neunten Sozialgesetzbuch“ ersetzt. 

7.  In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt Ib wird in 
den Absätzen (a) bis (c) jeweils das Wort „Vergü- 
tungsgruppe“ durch die Worte „Vergütungs- bzw. 
Entgeltgruppe“ ersetzt. 

8.  In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt Ib Abs. (b) 
werden die Worte „einschließlich der Zulage nach 
Anlage 10 zu den AVR“ gestrichen. 

9.  In Anlage 1 zu den AVR wird Abschnitt Ic wie 
folgt neu gefasst: 
„Wird für die Eingruppierung eines Mitarbeiters 
in eine Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe eine be- 
stimmte Ausbildung vorausgesetzt und übt er die 
Tätigkeit dieser Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe 
aus, ohne die Ausbildungsvoraussetzung hierfür 
zu erfüllen, so ist er bei der Einstellung (Abschnitt 
I der Anlage 1 zu den AVR) bzw. bei einer Hö- 
hergruppierung (Abschnitt Ia der Anlage 1 zu 
den AVR) eine Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe 
niedriger als im Vergütungsgruppenverzeichnis 
(Anlagen 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 31 oder 32 zu den AVR) 
vorgeschrieben, eingruppiert, sofern im Einzelfall 
nichts anderes bestimmt ist.“ 

10. In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt IIa werden in 
Abs. (a) Unterabs. 2 die Worte „(§ 1 Abs.1, 2 und 
4 der Anlage 5 zu den AVR)“ gestrichen. 

11. In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt VIIa Abs. (a) 
Ziffer 3 wird der Klammerbegriff „(§ 1 Abs. 2 der 
Verordnung zur Durchführung des § 72 Bundes- 
sozialhilfegesetz)“ durch den Klammerbegriff „(§ 
1 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung der 
§§ 67 ff. SGB XII)“ ersetzt. 
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12. In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt VIII Abs. (a) 

wird das Wort „Vergütungsgruppe“ durch die 
Worte „Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe“ ersetzt. 

13. In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt VIII Abs. (c) 
werden nach dem Wort „Regelvergütung“ die 
Worte „bzw. das Tabellenentgelt“ eingefügt. 

14. In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt VIII Abs. (e) 
Ziffer 8 werden nach den Worten „Anlage 5“ die 
Worte „bzw. Anlagen 30 bis 33“ eingefügt. 

15. In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt VIII Abs. (e) 
Satz 3 werden nach den Worten „Anlage 2a“ die 
Worte „bzw. Anlage 31und 32“ eingefügt. 

16. In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt IXa wird Abs. 
(c) wird Satz 1 wie folgt neu gefasst: 
„Beim Tode eines Mitarbeiters verbleiben die 
als Werkdienstwohnung zugewiesene Wohnung 
sowie Beleuchtung und Heizung für eine Über- 
gangszeit bis zu sechs Monaten dem Ehegatten 
oder den Kindern, für die dem Mitarbeiter Kin- 
dergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder 
nach dem Bundeskindergeldgesetz zugestanden 
hat oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 
65 Einkommensteuergesetz oder des § 3 oder § 4 
Bundeskindergeldgesetz zugestanden hätte, nach 
Maßgabe der im Bereich des Dienstgebers jeweils 
geltenden Bestimmungen über Werkdienstwoh- 
nungen.“ 

17. In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt X Abs. (a) 
Unterabs. 7 Buchstabe c) wird das Wort „Bunde- 
selterngeldgesetz“ durch die Worte „Bundesel- 
terngeld- und Elternzeitgesetz“ ersetzt. 

18. In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt X Abs. (b) 
Unterabs. 1 werden in Satz 3 die Worte „(§ 1 Abs. 
1, 2 und 4 der Anlage 5 zu den AVR)“ gestrichen. 

19. In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt X Abs. (d) wird 
Satz 3 wie folgt neu gefasst: 
„Das gilt auch für Überzahlungen bei Bezügen 
nach Abschnitt XII, XIV und XV der Anlage 1 zu 
den AVR bzw. Jahressonderzahlungen nach den 
Anlagen 31 bis 33 zu den AVR, in Monatsbeiträgen 
festgelegte Zulagen und bei überhöhten sonstigen 
Leistungen sowie für alle dem Mitarbeiter ohne 
Rechtsgrund gewährten Bestandteile der Dienst- 
bezüge (Abschnitt II Abs. a der Anlage 1 zu den 
AVR) bzw. der Bezüge nach Abschnitt XII bis 
XV der Anlage 1 zu den AVR bzw. Jahresson- 
derzahlungen nach den Anlagen 31 bis 33 zu den 
AVR, in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen und 
sonstigen Leistungen.“ 

20. In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt XI Abs. (d) 
wird Unterabs. 1 wie folgt neu gefasst: 
„(d) Für jeden Einsatz im Rettungsdienst (§ 5 Abs. 

3 Unterabs. 4 AT) erhält der Mitarbeiter, der nicht 
unter die Anlage 30 zu den AVR fällt, einen nicht 
zusatzversorgungspflichtigen Einsatzzuschlag.“ 

21. In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt XIV Abs. (e) 
Unterabs. 2 Ziffer 3 wird das Wort „Bundeseltern- 
geldgesetz“ durch die Worte „Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz“ ersetzt. 

Anlage 5a zu den AVR 
22.In Anlage 5a zu den AVR § 1 werden die Worte 

„(§ 1 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung 
des § 69 SGB XII)“ gestrichen. 

23. In Anlage 5a zu den AVR § 2 werden die Worte „(§ 
1 Abs. 1 der Anlage 5 zu den AVR)“ gestrichen. 

24.In Anlage 5a zu den AVR § 3 (Musterdienstverein- 
barung) werden in § 1 (Geltungsbereich) die Worte 
„(§ 1 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung 
des § 69 SGB XII)“ gestrichen. 

25. In Anlage 5a zu den AVR § 3 (Musterdienstver- 
einbarung) werden in § 2 Abs. 2 nach den Worten 
„§ 1 Abs.1 der Anlage 5„ die Worte „bzw. § 2 Abs. 
1 der Anlage 33“ und nach den Worten „§ 9 Abs. 
4 und Abs. 5 der Anlage 5“ die Worte „bzw. § 7 
der Anlage 33“ eingefügt. 

26.In Anlage 5a zu den AVR § 3 (Musterdienstver- 
einbarung) werden in § 2 Abs. 3 nach dem Begriff 
„Anlage 5“ die Worte „ bzw. § 7 der Anlage 33“ 
eingefügt. 

27. In Anlage 5a zu den AVR § 3 (Musterdienstver- 
einbarung) werden in § 4 nach den Worten „§ 1 
Abs. 1 der Anlage 5“ die Worte „bzw. § 2 Abs.1 
der Anlage 33“ und nach den Worten „§ 9 Abs. 
4 und Abs. 5 der Anlage 5“ die Worte „§ 7 der 
Anlage 33“ eingefügt. 

Anlage 8 zu den AVR 
28.In Anlage 8 zu den AVR VersO B § 4 Abs. 2 

wird Buchst. a) wie folgt neu gefasst: 
„a) Dienstbezüge nach Abschnitt II der Anlage 

1,“ 
Anlage 9 zu den AVR 
29. In Anlage 9 zu den AVR werden in der Vorbemer- 

kung die Sätze 2 und 3 gestrichen. 
Anlage 12 zu den AVR 
30. In Anlage 12 zu den AVR werden in § 1 Abs. 1 

das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und 
nach der Ziffer „2d“ die Ziffern „30, 31, 32 und 
33“ eingefügt. 

Anlage 15 zu den AVR 
31. In Anlage 15 zu den AVR § 2 Abs. 1 Satz 1 und 

2 werden die Worte „einschließlich der Zulage 
gemäß Anlage 10 zu den AVR“ gestrichen. 
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32. In Anlage 15 zu den AVR § 2 Abs.5 Buchstabe. h) 

werden die Worte „§ 67 des Bundessozialhilfege- 
setzes“ durch die Worte „§ 72 SGB XII“ ersetzt. 

33. In Anlage 15 zu den AVR § 3 Abs. 3 wird Satz 1 
wie folgt neu gefasst: 
„Beim Tode des Mitarbeiters wird der noch 
nicht gezahlte Betrag an den Ehegatten oder 
die Kinder, für die dem Mitarbeiter Kindergeld 
nach dem Einkommensteuergesetz oder nach 
dem Bundeskindergeldgesetz zugestanden hat 
oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 
Einkommensteuergesetz oder des § 3 oder § 4 
Bundeskindergeldgesetz zugestanden hätte, in 
einer Summe gezahlt.“ 

Anlagen 30 bis 33 zu den AVR 
34.In Anlage 30 zu den AVR wird in § 1 Abs. 2 Satz 

2 die Ziffer „I“ gestrichen. 
35. In den Anlagen 31 bis 33 zu den AVR werden 

in § 1 Abs. 2 Satz 2 jeweils die Ziffer „I Abs. a“ 
gestrichen. 

Sozialversicherungsentgeltverordnung 
36. In Anlage 1 zu den AVR Abschnitt IX Abs. (b) 

wird der Verweis auf „§ 17 Satz 1 Nr. 3 des SGB IV 
in der Sachbezugsverordnung“ durch den Verweis 
auf „§ 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 des SGB IV in der 
Sozialversicherungsentgeltverordnung“ ersetzt. 

37. In § 4 der Anlage 12 zu den AVR wird der Ver- 
weis auf „§ 17 Satz 1 Nr. 3 des SGB IV in der 
Sachbezugsverordnung“ durch den Verweis auf 
„§ 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 des SGB IV in der 
Sozialversicherungsentgeltverordnung“ ersetzt. 

II. Die Änderungen treten rückwirkend zum 21.10.2010 
in Kraft. 

Fulda, den 27. Oktober 2011 
Heinz-Josef Kessmann 
Vorsitzender der Bundeskommission 
Für das Erzbistum Hamburg 
H a m b u r g, 6. Februar 2012 

L.S. †  Dr. Werner Thissen 
Erzbischof von Hamburg 

arbeitervertretungswahlen gesetzt ist : Vom 1. März 
2012 bis zum 30. Juni 2012 finden die MAV-Wahlen 
2012 in allen Dienststellen, Einrichtungen und son- 
stigen selbständig geführten Stellen das katholisch- 
kirchlichen Dienstes statt. 
„Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Dienst 
in der Kirche mitgestalten und mitverantworten und 
an seiner religiösen Grundlage und Zielsetzung teil- 
haben, sollen sie auch aktiv an der Gestaltung und 
Entscheidung über die sie betreffenden Angelegen- 
heit mitwirken …“ – so heißt es in der Präambel der 
Mitarbeitervertretungsordnung, durch die ein  ver- 
pflichtender Rahmen für das Zusammenwirken von 
Dienstgebern und Mitarbeitervertretungen gesetzt 
ist, der auf dem Leitbild der kirchlichen Dienstge- 
meinschaft auf baut. Und wie wir in den vergangenen 
Jahren eindrücklich erfahren haben, bietet die Mitar- 
beitervertretungsordnung ein solides Fundament, um 
in vertrauensvoller Zusammenarbeit und gemeinsam 
getragener Verantwortung die bestehenden Heraus- 
forderungen zu bewältigen. 
Und daher rufe ich die Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter ebenso wie die Dienstgeber auf, die anste- 
henden MAV-Wahlen im Erzbistum Hamburg als 
Chance, aber auch als Verpflichtung für die weitere 
Gestaltung des kirchlichen Dienstes anzunehmen 
und sich dementsprechend engagiert einzubringen. 
Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bitte 
ich, von ihrem aktiven und passiven Wahlrecht 
Gebrauch zu machen, um Ihre Interessenvertre- 
tung in den kirchlichen Einrichtungen zu stärken. 
Besonders appelliere ich auch an Ihre Bereitschaft, 
sich in den Mitarbeitervertretungen zu engagieren. 
Stellen Sie bitte der Dienstgemeinschaft den Schatz 
Ihrer Erfahrung und Ihres Wissens zur Verfügung. 
Sie, liebe Dienstgeber, bitte ich, alles Notwendige zu 
tun, um die Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
der Mitarbeitervertretung zu fördern. Unterstützen 
Sie den Wahlausschuss bei den Wahlvorbereitungen 
bzw. laden Sie zur Mitarbeiterversammlung ein. Bie- 
ten Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
ein Amt in der Mitarbeitervertretung übernehmen, 
Hilfen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben an. 
Sowohl die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der 
Mitarbeitervertretungen im Erzbistum Hamburg als 
auch das Erzbischöfliche Generalvikariat werden die 
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